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Ministerialentwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über die Gemeinnützig 
keit im Wohnungswesen geändert wird (WGG-Novelle 2019) 

Die Wirtschaftskammer Tirol sieht die gegenständliche Novelle großteils positiv. Das Verbot von 
touristischen Kurzzeitvermietungen, die Möglichkeit der Mietzinsanpassung, die verstärkte Auf 
sicht und die Forderung des Eigentumserwerbs werden ausdrücklich begrüßt. 

Die geplante Neuregelung des § 8 Abs. 4 WGG lehnen wir insbesondere in Bezug auf Studenten 
heime ab. Universitäten und Fachhochschulen zeichnen sich auch durch die Internationalität der 
Studierenden aus und daher sollte es auf jeden Fall auch in Zukunft möglich sein, dass Studenten 
heime, die im Eigentum einer gemeinnützigen GmbH stehen, internationale Studenten ohne jed 
wede Einschränkung aufnehmen können. 

Zu § 20 lit. c und cc WGG ist anzumerken, dass das Studentenheimgesetz weiterhin als lex spe 
cialis im Verhältnis zum WGG gilt. Eine ausdrückliche Klarstellung in diesem Kontext wäre unbe 
dingt erforderlich. 

Freundliche Grüße 
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